
3 1 .  Bauvorhaben, welche eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erfordern 
 

 
Gesuchsteller/Bevölkerung 

 

 
Baubewilligungsbehörde 

 

 
Amt für Umweltschutz 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Auflage 30 Tage und Amtsblatt-
publikation der Baubewilligung 

samt UVP-Entscheid sowie 
UVB und dessen Beurteilung  
(§ 7 Abs. 4 lit. b EG USG) und 
auch Eröffnung der Baubewil-
ligung und des Einsprache-

entscheides 

Auflage 30 Tage und Amtsblatt-
publikation von Baugesuch und 
UVB (§ 7 Abs. 4 lit. a EG USG) 

Entscheid Baubewilligung und 
UVP unter Berücksichtigung 
all-fälliger Einsprachen (§ 7 
Abs. 3 EG USG i.V.m. § 46 

PBG)

Ausarbeitung des Baugesuchs 
(§§ 19-21 V PBG) und des 

Pflichtenhefts  
(Art. 8 Abs. 3 UVPV) 

Beurteilung des UVB  
innert 3 Monaten  

(§ 7 Abs. 2 lit. c EG USG) 

Stellungnahme zum Pflichten-
heft innert 30 Tagen (§ 7 Abs. 2 

lit. a und b EG USG) 

Stellungnahme zur 
Voruntersuchung  

(§ 7 Abs. 2 lit. a EG USG) 
eventuell Überarbeitung des 

Baugesuchs und Ausarbeitung 
der Voruntersuchung 
 (Art. 8 Abs. 1 UVPV) 

Baugesuch und Ausarbeitung 
des UVB (Art. 7 UVPV)  

Prüfung (§ 22 V PBG) und 
Weiterleitung  (§ 14bis VRG) 

Einsprachemöglichkeit  
(§ 45 Abs. 2 PBG) 



32. Bauvorhaben in Naturschutzgebieten 
 

 
Gesuchsteller/ 
Bevölkerung 

 

 
Gemeinderat 

 

 
Direktion des Innern 

 
Baudirektion 

 

 
Amt für Raumplanung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Bewilligung für Bau-

vorhaben innerhalb 
des Waldareals (§ 3 

Abs. 3 lit. b i.V.m. 
§ 8 Abs. 2 GNL) 

Einbezug zur Stel-
lungnahme i.S.v.  

§ 3 Abs. 3 lit. a GNL 

Bewilligung für Bau-
vorhaben ausser-

halb des Waldareals 
(§ 3 Abs. 3 lit. a 
i.V.m. § 8 Abs. 2 

GNL) 

Auflage 20 Tage 
und Amtsblatt-

publikation  
(§ 45 Abs. 1 PBG) 

Entscheid unter 
Berücksichtigung 
allfälliger Einspra-
chen  (§ 46 PBG) 

koordinierte Eröff-
nung (§ 21 Abs. 2 

VRG) der Baubewil-
ligung, der Bewilli-
gung der Direktion 

des Innern oder der 
Baudirektion und 
des Einsprache-

entscheides 

Einsprache-
möglichkeit  

(§ 45 Abs. 2 PBG) 

Baugesuch 
(§§ 19-21 V PBG) 

Prüfung durch 
Baubehörde  

(§ 22 V PBG) und 
Weiterleitung  
(§ 14bis VRG) 



33. Bauvorhaben, welche gemäss § 15 FeuerschutzG einer Brandschutzbewilligung bedürfen: 
- Neu-, An-, Um- und Ausbauten sowie die Umnutzung von Gebäuden oder Gebäudeteilen (lit. a) 
- Neu-, Aus- und Umbauten von Feuerungsanlagen (lit. b) 
- Betriebe, Anlagen und Einrichtungen, die der Herstellung, Verarbeitung oder Lagerung feuer- oder  

 explosionsgefährlicher Stoffe und Waren dienen (lit. c) 
  

 
Gesuchsteller/Bevölkerung 

 

 
Gemeinderat 

 
Amt für Feuerschutz 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vorhaben fällt unter  
§ 16 Abs. 1 

FeuerschutzG 

Vorhaben fällt nicht unter  
§ 16 Abs. 1 FeuerschutzG 

Vorprüfung/Triage 
(§ 17 FeuerschutzG) 

Entscheid unter 
Berücksichtigung 

allfälliger Einsprachen  
(§ 46 PBG) 

Einsprachemöglichkeit  
(§ 45 Abs. 2 PBG) 

Auflage 20 Tage und 
Amtsblattpublikation  
(§ 45 Abs. 1 PBG) 

Baugesuch 
(§§ 19-21 V PBG) 

Prüfung durch Baubehörde (§ 22 V PBG) 

koordinierte Eröffnung (§ 21 Abs. 2 VRG) der 
Baubewilligung, der Brandschutzbewilligung und des 

Einspracheentscheides  

Bewilligung für Vorhaben 
gemäss § 16 Abs. 2 

FeuerschutzG 

Bewilligung für  Vorhaben 
gemäss § 16 Abs. 1 

FeuerschutzG 



34. Bauvorhaben mit Installation von Heizkesseln und Ölbrennern 
 

 
Gesuchsteller/Bevölkerung 

 

 
Gemeinderat 

 

 
Amt für Umweltschutz 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prüfung durch Baubehörde (§ 22 V PBG) Baugesuch 
(§§ 19-21 V PBG) 

 und Emissionserklärung  
(§ 10 EG USG) 

Prüfung von Leistung und 
Art der Anlage/Triage 

Prüfung grösserer 
Anlagen gemäss  

§ 6 Abs. 3 V EG USG 

Prüfung kleinerer An-
lagen gemäss § 6 Abs. 1 

lit. b und c V EG USG 

Emissionsmessungen 
und -kontrollen 

Emissionsmessungen 
und -kontrollen 

koordinierte Eröffnung (§ 21 Abs. 2 VRG) der Baubewil-
ligung, der Ergebnisse der Emissionsmessungen  
und -kontrollen sowie des Einspracheentscheides  

Entscheid unter 
Berücksichtigung 

allfälliger Einsprachen  
(§ 46 PBG) 

Einsprachemöglichkeit  
(§ 45 Abs. 2 PBG) 

Auflage 20 Tage und 
Amtsblattpublikation  
(§ 45 Abs. 1 PBG) 



35. Bauvorhaben mit ortsfesten elektrischen Widerstandsheizungen, Aussenheizungen, 
Warmluftvorhängen und/oder heizbaren Freiluftbädern 

 
  

Gemeinderat Gesuchsteller/Bevölkerung 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bemerkung 
Die Bewilligungspflicht für die betreffenden Bauvorhaben ergibt sich aus § 6 Abs. 1 EnergieG.  
Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen sind nur bewilligungspflichtig, falls sie eine Gesamtanschlussleistung von 3 kW  
überschreiten (§ 5 EV EnG).

Baugesuch 
(§§ 19-21 V PBG) 

Prüfung durch Baubehörde (§ 22 V PBG) 

Einsprachemöglichkeit  
(§ 45 Abs. 2 PBG) 

Entscheid unter Berücksich-
tigung allfälliger Einsprachen 

(§ 46 PBG) 

Auflage 20 Tage und 
Amtsblattpublikation  
(§ 45 Abs. 1 PBG) 

Prüfung der Anlagen 

Bewilligung (§§ 6, 11, 13 Abs. 
2 und 14 Abs. 2 EV EnG) 

Nachweis der Einhaltung der 
energiegesetzlichen Bestim-

mungen vor Baubeginn  
(§ 4 VV EnergieG)  

koordinierte Eröffnung (§ 21 Abs. 2 VRG) der bedingten Baubewilli-
gung, der Bewilligung nach EV EnG und des Einspracheentscheides 



36. Bauvorhaben in lärmbelasteten Gebieten 
 

  
Gemeinderat Gesuchsteller/Bevölkerung 

  

 
Amt für Umweltschutz 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

koordinierte Eröffnung  
(§ 21 Abs. 2 VRG) der 

Baubewilligung, der 
Zustimmung und des 

Einspracheentscheides 

Zustimmung  
 (§ 8 lit. b V EG USG) und 
bei Grenzwertüberschrei-

tung nur Zustimmung, falls 
überwiegendes Interesse  

an der Erstellung des 
Gebäudes besteht  

(Art. 31 Abs. 2 LSV) 

Einsprachemöglichkeit  
(§ 45 Abs. 2 PBG) 

Entscheid unter Berücksich-
tigung allfälliger Einsprachen 

(§ 46 PBG) 

Auflage 20 Tage und 
Amtsblattpublikation  
(§ 45 Abs. 1 PBG) 

Baugesuch  
(§§ 19-21 V PBG) 

Prüfung durch Baubehörde 
(§ 22 V PBG) und Einholung 

der Zustimmung 
(§ 14 lit. c EG USG) 



3 7 .  Bauvorhaben zur Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe 

 
 

Gesuchsteller 
 

 
Kanton/Baudirektion 

 
Bundesamt für Energie 

 
Gemeinden/Bevölkerung 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plangenehmigungs-
gesuch (Art. 21 Rohrlei-
tungsG) und Ausstek-

kung der Linienführung 
der Rohrleitung im Gelän-

de vor der öffentlichen 
Auflage  (Art. 21a Abs. 1 

RohrleitungsG) 

Prüfung (Art. 21 Rohrlei-
tungsG) und Übermitt-

lung des Gesuches  
(Art. 21b Abs. 1 
RohrleitungsG) Stellungnahme innerhalb 

von 3 Monaten sowie 
Auflage 30 Tage und 

Amtsblattpublikation des 
Gesuches (Art. 21b 

RohrleitungsG i.V.m. 
 § 5 Abs. 2 lit. b PBG) Plangenehmigung unter 

Berücksichtigung 
allfälliger Einsprachen 

(Art. 23 Abs. 1 
RohrleitungsG) 

Einsprachemöglichkeit 
während der Auflagefrist 

von 30 Tagen  
(Art. 22a RohrleitungsG) 

 



- 

38. Bau von Starkstromanlagen 
 

     
Kanton/Baudirektion eidgenössisches 

Starkstrominspektorat 
Gesuchsteller Gemeinden/ Bundesamt für Energie 

(Art. 16 Abs. 2 lit. b ElektrizitätsG)  Bevölkerung 
(Art. 16 Abs. 2 lit. a ElektrizitätsG) 

     
    
    
    
    
    

   
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Plangenehmigungs-
gesuch (Art. 16b 

ElektrizitätsG) und 
Aussteckung des 
geplanten Werkes 
im Gelände vor der 
öffentlichen Auflage 

(Art. 16c Abs. 1 
ElektrizitätsG) 

Prüfung (Art. 16b 
ElektrizitätsG) und 
Übermittlung des 

Gesuches  
(Art. 16d Abs. 1 
ElektrizitätsG) Stellungnahme 

innerhalb von 3 
Monaten sowie Auf-
lage 30 Tage und 
Amtsblattpublika-

tion des Gesuches 
(Art. 16d Elektrizi-
tätsG i.V.m. § 5 

Abs. 2 lit. b PBG) 

Einsprachemög-
lichkeit während der 
Auflagefrist von 30 

Tagen (Art. 16f 
ElektrizitätsG) 

Plangenehmigung, 
falls allfällige Ein-

sprachen bereinigt, 
ansonsten 

Weiterleitung  
(Art. 16h Abs. 2 
ElektrizitätsG) 

Weiterführung des 
Verfahrens und 
Entscheid unter 

Berücksichtigung 
allfälliger Einspra-

chen (Art. 16h Abs. 
2 ElektrizitätsG) 

 
Bemerkung 
Dieses Verfahren kommt insbesondere beim Bau von Mobilfunkantennen auf Hochspannungsmasten zum Zug. 
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